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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Soziale Gruppen

Soziale Gruppen

Da ein 2016 vorgelegter Bericht in Erfüllung eines Postulats Naef (sp, ZH; Po. 12.3543)
ausgewiesen habe, dass es insbesondere für LGBTIQ+-Personen privatrechtliche
Lücken im Diskriminierungsschutz gebe, verlangte Min Li Marti (sp, ZH) mittels Motion
die Erstellung eines Aktionsplans zur Verbesserung des Diskriminierungsschutzes.
Eine Motion der RK-NR mit ebendieser Stossrichtung war 2017 im Nationalrat mit
Stichentscheid des damaligen Präsidenten Jürg Stahl (svp, ZH) ganz knapp abgelehnt
worden (Mo. 16.3626). Deutlicher fiel die Ablehnung der Motion Marti in der
Sommersession 2022 aus: Mit 105 zu 81 Stimmen stimmte der Nationalrat gegen den
erneuten Versuch zur Erstellung eines entsprechenden Aktionsplans. Unterstützung
fand das Anliegen bei den geschlossen stimmenden Fraktionen der SP, Grünen und GLP
sowie bei jeweils einem Mitglied der Mitte- und der FDP.Liberalen-Fraktion. 1

MOTION
DATUM: 08.06.2022
MARLÈNE GERBER

Familienpolitik

Auf dem Gebiet der Familienpolitik wurden verschiedene Massnahmen ergriffen, um
Ehe und Familie dem gesellschaftlichen Wandel anzupassen. Die Beunruhigung der
Öffentlichkeit über die Zunahme der Scheidungen und den Trend zum Konkubinat blieb
bestehen. Für die Revision des Ehe- und Ehegüterrechts begannen nun die Beratungen
im Parlament. Mit dem neuen Gesetz will man der Gleichberechtigung der Geschlechter
auch in der Familie Rechnung tragen. Vom Grundsatz, der Ehemann sei das Haupt der
Gemeinschaft, wird Abschied genommen und ein gleichberechtigtes und
gleichverpflichtetes Zusammenleben von Mann und Frau angestrebt. Bezüglich der
Namenwahl durch die Ehepartner machte die Ständekammer als Prioritätsrat einige
Abstriche an der bundesrätlichen Vorlage, und der Passus, der den Anspruch des
haushaltführenden Ehegatten auf einen angemessenen Betrag zur freien Verfügung
verankern wollte, wurde durch eine unverbindliche «Kann»-Formel ersetzt. Im
Ehegüterrecht stimmte die kleine Kammer gemäss der Vorlage einer sogenannten
Errungenschaftsbeteiligung an Stelle der heutigen Gütergemeinschaft zu. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 19.03.1981
JÜRG FREY

Auf dem Gebiet der Familienpolitik trat nach der Ständekammer nun der Nationalrat
auf die Revision des Ehe-, Ehegüter- und Erbrechts ein. Ein im Namen der
unabhängigen und evangelischen Fraktion gestellter Rückweisungsantrag Schalcher
(evp, ZH) sowie ein Begehren auf Nichteintreten von C. Blocher (svp, ZH) wurden mit
130 zu 35 bzw. 143 zu 8 Stimmen abgelehnt. Alle übrigen Fraktionen votierten für die
Behandlung der von der zuständigen Ratskommission gründlich vorbereiteten Vorlage
und bejahten damit die Anpassung des Eherechts an die veränderten gesellschaftlichen
Verhältnisse. In der Detailberatung gingen die Meinungsverschiedenheiten oft quer
durch die Fraktionen hindurch, wobei vor allem bezüglich der Wahl des
Familiennamens die verschiedensten Lösungen vorgeschlagen wurden. Beim
Familiennamen und beim Bürgerrecht wurde allerdings auf eine völlige Gleichstellung
der Ehepartner verzichtet, aber den Persönlichkeitsrechten der Ehefrau Rechnung
getragen. Mit der Verabschiedung von Sonderregelungen für die Landwirtschaft und das
Gewerbe im Eherecht wurde ein weiterer möglicher Referendumsgrund beseitigt. Mit
139 zu 7 Stimmen nahm der Rat einschliesslich der LdU/EVP-Fraktion das neue Gesetz
sehr überzeugend an. Die wenigen ins Gewicht fallenden Differenzen zu den
Beschlüssen des Ständerates (Familienname, Bürgerrecht usw.) wurden von dessen
Kommission im November allerdings erst zu einem geringen Teil bereinigt. 3

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.1983
URS VON ALLMEN

Dans le domaine de la politique familiale, l'essentiel des préoccupations parlementaires
s'est concentré sur l'élimination, en deuxième lecture, des divergences relatives à la
révision du droit matrimonial. Au-delà des affrontements entre défenseurs
inconditionnels de la communauté conjugale traditionnelle et partisans de l'égalité des
droits personnels de chacun des époux, les débats ont été dominés par la volonté de
clore définitivement un dossier qui mobilise les énergies depuis près de cinq ans et
d'éviter le lancement de référendums éventuels. Les points d'accrochage se sont

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.10.1984
SYLVIE PELLATON
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principalement cristallisés autour du choix du nom de famille, du droit de cité et sur la
procédure de résiliation du bail ou l'aliénation du domicile familial. Les concessions ont
certes pris l'avantage sur les dissensions et le nouveau droit matrimonial a été mis sous
toit avec un soutien massif des Chambres. Toutefois, les lourdes menaces de
référendum qui ont plané sur les travaux du plénum ont fini par se concrétiser. Avant
même la fin des délibérations, un comité référendaire s'est constitué, réunissant
principalement des milieux extra-parlementaires de l'UDC, du PDC et du PRD et
emmené par le député Blocher (udc, ZH). Son initiative a d'ailleurs été désavouée par
son propre parti dont le groupe parlementaire soutient le nouveau droit matrimonial.
Les motivations des opposants sont d'abord d'ordre moral. Le passage d'une
conception patriarcale de la famille à celle fondée essentiellement sur la notion
d'époux partenaire, anticiperait sur la réalité et instituerait une protection abusive de
l'arbitraire individuel aux dépens de la communauté conjugale. En outre, le nouveau
régime légal de la participation aux acquêts et le nouveau droit successoral sont
considérés comme hostiles aux entreprises de type familial et aux exploitations
agricoles. De la contestation formelle au lancement officiel d'un référendum, le comité
a néanmoins attendu d'obtenir le soutien des milieux économiques. Au terme de longs
débats internes, l'Union suisse des arts et métiers s'est finalement ralliée aux raisons
économiques invoquées par le Comité suisse contre un droit de mariage inapproprié. —
Elle a été suivie par le bureau du Redressement national en dépit de l'hostilité
véhémente de sa base, la Ligue vaudoise et diverses chambres de commerce. Le front
référendaire s'est donc constitué avec peine, bon nombre d'organisations consultées
ont refusé de destabiliser un vaste projet, patiemment élaboré. Pour tenter de contrer
les attaques, une centaine de parlementaires ont constitué un groupe de travail avec
pour objectif d'informer le public sur les aspects controversés du nouveau droit tout
en s'efforçant de faire reconnaître ses avantages. Dans un même élan de solidarité, la
plupart des députés aux Chambres ont publié un Manifeste en faveur de la nouvelle loi
et l'Association suisse pour les droits de la femme s'est mobilisée pour parfaire
l'information des citoyens sur ses applications concrètes. 4

Die im neuen Eherecht weiterbestehende Ungleichbehandlung von Mann und Frau in
Bezug auf die Wahl des Familiennamens führte im Herbst private Kreise dazu, eine
Volksinitiative "für die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Wahl des
Ehenamens (Stammhalterinitiative)" zu lancieren. Demnach sollte die Wahl des
Familiennamens frei werden, der Name der Frau auch an die Kinder weitergegeben
werden können und derjenige Ehegatte, dessen Name nicht Familienname wird, seinen
vor der Eheschliessung geführten Namen dem Familiennamen voranstellen dürfen.
Obgleich es damit implizit eine Ungleichbehandlung der Geschlechter anerkannte,
schützte das Bundesgericht bei der Behandlung einer Einzelklage die bestehende
Regelung, wonach nur der Frau die Voranstellung ihres Namens vor den Familiennamen
zugebilligt wird. 5

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1989
MARIANNE BENTELI

Die Im Vorjahr lancierte Einzelinitiative «für die Gleichberechtigung von Mann und Frau
bei der Wahl des Ehenamens» (Stammhalterinitiative), welche nur gerade von den
Jungliberalen unterstützt wurde, scheiterte klar; Ende Februar war sie erst von rund
500 Personen unterzeichnet worden, weshalb auf eine weitere Sammlung von
Unterschriften verzichtet wurde. 6

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 27.02.1990
MARIANNE BENTELI

Knapp drei Wochen, nachdem die Bundeskanzlei das definitive Scheitern der
Volksinitiative «für die Gleichberechtigung von Mann und Frau bei der Wahl des
Ehenamens (Stammhalterinitiative)» bekannt gegeben hatte, wurde von denselben
Initianten ein neues Begehren «für gleiche Rechte von Frau und Mann bei der Wahl
des Familiennamens (Familiennameninitiative)» lanciert. Im Unterschied zur ersten
Initiative wurde der Passus weggelassen, wonach der Name des Mannes zum
Familiennamen wird, wenn die Eheleute keine andere Bestimmung treffen. Obgleich die
Trägerschaft diesmal politisch breiter abgestützt ist – dem Initiativkomitee gehören
unter anderen der zurückgetretene Ständerat Miville (sp, BS) und Nationalrätin
Grendelmeier (ldu, ZH) an – verlief die Unterschriftensammlung erneut harzig, da sich
keine bedeutende Organisation hinter das Begehren stellen mochte. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.01.1992
MARIANNE BENTELI
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Die Volksinitiative «für gleiche Rechte von Frau und Mann bei der Wahl des
Familiennamens (Familiennameninitiative)» kam nicht zustande. Bereits 1990 war eine
analoge Initiative an der notwendigen Unterschriftenzahl gescheitert. Auch im
Parlament hatte die Forderung nach mehr Freiheit bei der Wahl des Familiennamens
kaum Chancen. Bei der Behandlung einer Motion Haering Binder (sp, ZH) erinnerte
Bundesrat Koller daran, dass der Gesetzgeber seinerzeit bei der Revision des Eherechts
unter allen Umständen an der Einheit des Familiennamens für Ehegatten und Kinder
festhalten wollte, obgleich er sich bewusst war, dass dies dem Gleichheitsgebot in der
Bundesverfassung nicht entspricht. Aus diesem Grund wurde die Motion auf Antrag des
Bundesrates nur als Postulat angenommen. 8

MOTION
DATUM: 16.12.1992
MARIANNE BENTELI

1994 hatte der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte einen
Bundesgerichtsentscheid gerügt, mit welchem einem Mann, der den Familiennamen
seiner Frau führt, das Recht verwehrt wurde, den Namen, den er vor der Trauung trug,
dem Familiennamen voranzustellen. Bei seinem Entscheid hatte sich das Bundesgericht
auf den Willen des Gesetzgebers berufen, der bei der Revision des Eherechts der
Achtung der Einheit des Familiennamens Priorität und nur für die Ehefrau eine
Ausnahme gestattet hatte. Der damals von der Schweiz formulierte Vorbehalt zur
Europäischen Menschenrechtskonvention ist aber nach Meinung des Europäischen
Gerichtshofes mit der in Gleichstellungsfragen offenen Auslegung der Konvention nicht
vereinbar.

Der Bundesrat hatte auf die Rüge aus Strassburg mit einer Änderung der
Zivilstandsverordnung reagiert und bestimmt, dass dem Mann die gleiche Möglichkeit
wie der Frau zugestanden wird, allerdings nur, wenn beide Brautleute vor der
Eheschliessung ein entsprechendes Gesuch stellen, während für die Frau nach wie vor
die Erklärung genügt, sie wünsche nach ihrer Verheiratung ihren bisherigen Namen dem
Familiennamen voranzustellen. Nicht die durch diese Regelung letztlich nach wie vor
bestehende Ungleichbehandlung, sondern der Umstand, dass der Bundesrat in
Umgehung der geltenden Normenhierarchie direkt eine Verordnung angepasst hatte,
ohne dem Parlament eine diesbezügliche Gesetzesänderung vorzulegen, bewog
Nationalrätin Sandoz (lp, VD) zu einer parlamentarischen Initiative, welche verlangt, dass
die Bestimmungen des ZGB über den Familiennamen der Ehegatten so geändert
werden, dass die Gleichstellung von Mann und Frau gewährleistet wird. Allerdings führt
der Text der Initiative nicht aus, in welcher Form die Gleichstellung sicherzustellen sei.
Der Nationalrat folgte den Erwägungen seiner Rechtskommission, wonach eine politisch
so heikle Frage nicht allein auf dem Verordnungsweg hätte geregelt werden dürfen, und
nahm die Initiative stillschweigend an. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.1995
MARIANNE BENTELI

Das revidierte Eherecht, das auf Anfang 1988 in Kraft gesetzt wurde, hatte die
Gleichstellung von Frau und Mann zum Ziel. Ganz konnte dieses Anliegen damals jedoch
nicht umgesetzt werden; zu emotional verlief die Auseinandersetzung und zu gross war
die Angst vor der traditionalistisch-konservativen Gegnerschaft und dem von ihr
angekündigten Referendum. So wurden schliesslich Kompromisse beim Familiennamen
und beim Bürgerrecht hingenommen. Das einzige Zugeständnis war für die Frauen,
dass sie ihren Familiennamen beibehalten und jenem des Ehemannes voranstellen
dürfen; die Kinder erhalten aber ausnahmslos den Familiennamen und das Bürgerrecht
des Vaters. In der Zwischenzeit stiess diese Ungleichbehandlung der Geschlechter auf
zunehmende Kritik und wurde sogar vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte gerügt. Dieser Umstand hatte (allerdings vorab aus formaljuristischen
Gründen) die inzwischen aus dem Parlament ausgeschiedene Nationalrätin und
Rechtsprofessorin Sandoz (lp, VD) bewogen, eine parlamentarische Initiative mit der
Forderung einzureichen, die Bestimmungen des ZGB seien so zu ändern, dass die
Gleichstellung von Frau und Mann gewährleistet wird.

Der Nationalrat hatte die Initiative nach deren grundsätzlicher Gutheissung seiner
Rechtskommission zur vertieften Ausarbeitung zugewiesen. Diese legte 1997 ihre
Vorschläge vor. Danach sollen im Regelfall beide Ehegatten ihren Namen weiterführen
und sich nur für die Kinder auf einen gemeinsamen Familiennamen einigen. Wenn
beide den gleichen Namen tragen möchten, können sie entweder jenen des Mannes
oder jenen der Frau wählen. Der mit dem neuen Eherecht eingeführte Doppelname
ohne Bindestrich hat in diesem Konzept keinen Platz mehr. Die Kommission ging sogar
noch einen Schritt weiter als die Initiantin und merzte auch beim Kantons- und
Gemeindebürgerrecht die Ungleichbehandlung von Mann und Frau aus: Die Heirat soll

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI
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künftig keine Auswirkungen mehr auf das Bürgerrecht haben, und die Kinder sollen das
Bürgerrecht jenes Elternteils erhalten, dessen Namen sie tragen. 10

Der Bundesrat unterstützte zwar die Stossrichtung dieser Vorschläge, mochte sich
jedoch mit dem Verzicht auf den Doppelnamen nicht einverstanden erklären. Als
Begründung führte er an, der Doppelname habe sich in der Praxis bewährt;
insbesondere entspreche er dem Bedürfnis, die Namenskontinuität und damit die
Persönlichkeitsrechte der Frauen zu wahren, gleichzeitig aber die Verbundenheit der
Eheleute untereinander und mit ihren Kindern im Namen auszudrücken. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.04.1999
MARIANNE BENTELI

In der Augustsession brauchte der Nationalrat nur gerade zwei Stunden, um sich voll
und ganz der Linie seiner Kommission anzuschliessen. Die Beibehaltung des bisherigen
Namens wird – vorausgesetzt, dass der Ständerat ebenfalls zustimmt – zum Normalfall,
denn jede Lösung in Richtung eines gemeinsamen Familiennamens bedürfte neu einer
Erklärung vor dem Standesamt. Die Doppelnamen werden wieder abgeschafft. Beim
Familiennamen der Kinder müssen sich die Eltern auf den einen oder anderen Namen
einigen. Heiraten Eltern erst, nachdem ihre gemeinsamen Kinder das 14. Altersjahr
erreicht haben, so können die Jugendlichen den Familiennamen selber wählen. Diese
Bestimmung war für CVP-Fraktionschef Maitre (GE) Anlass, noch einmal von einem
absurden Gesetz zu sprechen, welches das Zivilstandsregister zu einem
„Selbstbedienungsladen“ verkommen lasse. Trotz Gegenstimmen aus der CVP wurde die
ZGB-Änderung sowohl beim Familiennamen als auch beim Bürgerrecht mit 92 zu 24
Stimmen deutlich angenommen. 12

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.09.1999
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat übernahm weitgehend die Vorschläge des Nationalrates zur
Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht. In einem
wichtigen Punkt folgte er allerdings dem Bundesrat. Einstimmig beschloss er,
Doppelnamen weiter zuzulassen, um die Einheit der Familie zu unterstreichen. Zudem
nahm er gegenüber dem Nationalrat eine Änderung beim Familiennamen der Kinder
unverheirateter Paare vor. Diese sollen grundsätzlich den Namen der Mutter tragen; bei
gemeinsam wahrgenommenem Sorgerecht sollen die Eltern auch den Namen des Vaters
wählen dürfen. 13

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 25.09.2000
MARIANNE BENTELI

Die Gleichstellung von Frau und Mann beim Familiennamen und beim Bürgerrecht erlitt
in der Schlussabstimmung der Räte eine nicht vorhergesehene Totalniederlage; damit
wurde eine Vorlage verworfen, die das Parlament selber erarbeitet und insgesamt
fünfmal grundsätzlich gutgeheissen hatte. In der Differenzbereinigung schwenkte der
Nationalrat auf die Linie von Bundes- und Ständerat ein, welche die Doppelnamen als
Zeichen der Einheit der Familie weiter zulassen wollten, beschloss aber, dass bei
Uneinigkeit der Eltern über den Familiennamen die Vormundschaftsbehörde
entscheiden sollte. Diese als verwirrlich und etatistisch kritisierte Lösung fand
schliesslich keine Mehrheiten mehr. Angeführt von der CVP, welche das neue
Namensrecht als Frontalangriff auf die Familie einstufte, bodigte der Ständerat die
Gesetzesänderung diskussionslos mit 25 zu 16 Stimmen, der Nationalrat, dem die
Angelegenheit immerhin ein paar kurze Erklärungen wert war, mit 97 zu 77 Stimmen. 14

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.06.2001
MARIANNE BENTELI

1994 hatte die damalige Nationalrätin Sandoz (lp, VD), mehr aus formaljuristischen denn
aus gleichstellungspolitischen Gründen, mit einer gutgeheissenen parlamentarischen
Initiative verlangt, es sei die völlige Gleichstellung von Frau und Mann beim
Familiennamen sicherzustellen. Das Parlament hatte daraufhin eine Vorlage
ausgearbeitet, welche auch das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
einschloss. Wegen der Vielzahl der möglichen Namensoptionen und der Regelung, dass
bei Nichteinigkeit der Eltern die Vormundschaftsbehörde über den Familiennamen der
Kinder entscheiden sollte, wurde der Entwurf 2001 in der Schlussabstimmung aber von
beiden Kammern abgelehnt. 2003 hatte Leutenegger Oberholzer (sp, BL), ebenfalls mit
einer parlamentarischen Initiative, die Angelegenheit wieder aufgenommen. Ihr
Begehren schloss von Anfang an das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
ein. Obgleich die Initiative die Form einer allgemeinen Anregung hat, gab Leutenegger
Oberholzer gewisse Leitlinien für die konkrete Umsetzung vor. So sollte geprüft werden,
ob der behördlich verordnete Namenswechsel bei der Eheschliessung zweckmässig ist,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MARIANNE BENTELI
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da dies zwangsläufig wie in der verworfenen Vorlage zu einer Grosszahl von
Namensoptionen führt. Für den Fall der Nichteinigung der Eltern sollte eine
abschliessende gesetzliche Regelung getroffen werden, um behördliche Entscheide zu
vermeiden. Der Nationalrat gab der Initiative im Berichtsjahr diskussionslos Folge. 15

In der Frühjahrssession unterbreitete die Rechtskommission des Nationalrats dem
Plenum einen Entwurf für ein neues Namensrecht. Die Vorschläge gingen auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurück und hätten es den
Brautleuten freigestellt, den Ledignamen der Frau oder des Mannes als gemeinsamen
Familiennamen zu bestimmen. Vorgesehen war ausserdem, dass Eltern bei der Heirat
entscheiden, welchen Namen die Kinder tragen. Die Vorlage erntete im Rat heftige
Kritik und wurde schliesslich mit 99 zu 92 Stimmen an die Kommission zurückgewiesen.
Während die Linken den Vorschlag geschlossen unterstützten, erachteten ihn die SVP
sowie Teile von CVP und FDP als zu komplex. Einige erblickten in ihm sogar eine
Bedrohung der traditionellen Familie. Mit dem überarbeiteten Entwurf der Kommission,
den der Nationalrat in der Wintersession verabschiedete, wird lediglich die Zulässigkeit
von Doppelnamen für Männer von der Verordnungs- auf die Gesetzesstufe gehoben.
Die entsprechenden Bestimmungen waren vom Bundesrat in die Zivilstandsverordnung
aufgenommen worden, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
einem Urteil entschieden hatte, dass auch Männer – entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen für die Frauen – Doppelnamen ohne Bindestrich tragen dürfen. 16

ANDERES
DATUM: 10.12.2009
ANDREA MOSIMANN

Die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zur Neuregelung des
ehelichen Namensrechts stand im Berichtsjahr im Ständerat zur Debatte. Das Vorhaben
hatte zum Ziel, die Gleichstellung der Ehegatten zu gewährleisten. Zudem sollte die
Wahl des Familiennamens für die Kinder den Eltern überlassen werden; eine gesetzliche
Regelung sollte nur bei Uneinigkeit zum Tragen kommen. Der Nationalrat hatte die
parlamentarische Initiative bereits 2009 behandelt und mit einer Rückweisung an die
RK-NR auf eine umfassende Neuregelung des Namensrechts verzichtet. Die RK-SR
entschied jedoch, den ersten, umfassenden Entwurf der RK-NR zu beraten. Der
Ständerat beschloss im Juni ohne Gegenstimme, auf die Vorlage einzutreten. Die RK-SR
brachte verschiedene Anträge ein, welchen der Rat geschlossen folgte. Der Ständerat
sprach sich dafür aus, dass beide Ehegatten ihren jeweiligen Namen behalten können.
Falls gewünscht, könnten sie aber auch einen gemeinsamen Familiennamen wählen –
denjenigen der Frau oder des Mannes. Für die Kinder soll ein Familienname von den
Brautleuten gewählt werden, der bis ein Jahr nach der Geburt des ersten Kindes noch
geändert werden könnte. Im Gegensatz zum Nationalrat war die Beratung in der kleinen
Kammer von grosser Einigkeit und Sachlichkeit geprägt. Der Ständerat nahm den
Entwurf mit 38 zu 0 Stimmen bei 2 Enthaltungen an. Dieser ständerätliche Entwurf ging
im Herbst zurück an den Nationalrat, wo wiederum eine ausführliche Debatte stattfand.
Eine Minderheit Nidegger (svp, GE) verlangte, am nationalrätlichen Minimalentwurf
festzuhalten, weil ein gemeinsamer Familienname die Identität festige und der
progressive Entwurf des Ständerates einer ‚à la carte‘-Namenslösung gleichkomme.
Gefordert wurde zudem in zwei Minderheitsanträgen eine Regelung im Falle von
Uneinigkeit: Familien sollten bei Dissens über den Familiennamen ihren Kindern
zwingend den Namen des Bräutigams geben müssen. Sämtliche Minderheitsanträge
wurden jedoch von einer Mitte-Links Mehrheit abgelehnt. In der Schlussabstimmung
wurde die neue Gesetzgebung im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen und im Ständerat
mit 32 zu 6 Stimmen angenommen. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
ANITA KÄPPELI
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Kinder- und Jugendpolitik

Le Conseil des Etats a accepté une motion Schoch (prd, AR) sous la forme d'un postulat
invitant le gouvernement à préparer une révision du code civil abaissant l'âge de la
majorité de 20 à 18 ans. Cela ne signifie pas qu'une personne âgée de 18 ans aurait le
droit de vote, mais qu'elle deviendrait sujet de droits et d'obligations. 18

POSTULAT
DATUM: 02.10.1987
STÉPHANE HOFMANN

Der Ständerat bestätigte in der Wintersession 2022 den Entscheid des Erstrats und
stimmte mit 27 zu 8 Stimmen dafür, das Recht auf gewaltfreie Erziehung im
Zivilgesetzbuch zu verankern. Er folgte damit dem Antrag seiner RK-SR. Diese hatte
sich zuvor mit 8 zu 3 Stimmen (bei 3 Enthaltungen) für die Motion ausgesprochen, da
ihrer Ansicht nach Kinder im geltenden Recht nicht ausreichend vor Gewalt in der
Erziehung geschützt seien. In der Schweiz komme fast jedes zweite Kind mit physischer
und psychischer Gewalt in der Erziehung in Kontakt, was mithilfe einer Anpassung des
ZGB deutlich reduziert werden könne. Dieser Effekt könne bereits in anderen
europäische Staaten, welche Kinder durch entsprechende Gesetze vor Gewalt schützen
würden, beobachtet werden. Trotzdem äusserten einige Ständeratsmitglieder
Bedenken, wie denn die Überprüfung des Gewaltverbots zu erfolgen habe und welche
Sanktionen als Gewaltausübung zu kategorisieren seien. Mit der Annahme durch den
Zweitrat liegt es nun am Bundesrat, einen entsprechenden Gesetzesentwurf
auszuarbeiten. 19

MOTION
DATUM: 14.12.2022
VIKTORIA KIPFER

Menschen mit Behinderungen

Karl Vogler (csp, OW) störte sich am administrativen Aufwand für Beiständinnen und
Beistände, der seit Inkrafttreten des Erwachsenenschutzrechts im Januar 2013
aufgrund Wegfallen des Konzepts der erstreckten elterlichen Sorge stark zugenommen
habe. Seither werden Eltern erwachsener behinderter Kinder oder ihnen nahestehende
Personen als Beistand oder Beiständin eingesetzt, was einerseits mit der Pflicht der
regelmässigen Rechnungsablage sowie andererseits mit derjenigen der
Berichterstattung an die Erwachsenenschutzbehörde einhergehe. Aus diesem Grund
verlangte der Obwalder Nationalrat einen Paradigmenwechsel bei Artikel 420 ZGB. Mit
einer parlamentarischen Initiative forderte er, dass Beiständinnen und Beistände
diesen Verpflichtungen lediglich noch ausnahmsweise nachkommen müssen (Pa.Iv.
16.428). Gleichzeitig wollte er mit einer zweiten Initiative bewirken, dass auch weitere
der verbeiständeten Person nahestehende Personen unter Artikel ZGB 420 gefasst
werden könnten (Pa.Iv. 16.429). Dies im Unterschied zum aktuell geltenden Artikel, der
eine abschliessende Liste von angehörigen Personen benennt, und somit nur diese von
den genannten Pflichten befreit werden könnten. Sowohl die RK-NR als auch die RK-SR
gaben den Initiativen in den Jahren 2017 und 2018 oppositionslos Folge. 20

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 22.03.2018
MARLÈNE GERBER

Auf Antrag ihrer zuständigen Kommission verlängerte der Nationalrat in den Jahren
2019 und 2021 oppositionslos die Behandlungsfrist für zwei parlamentarische Initiativen
aus der Feder von Karl Vogler (csp, OW), die einen Paradigmenwechsel bei Artikel 420
ZGB verlangten. Die RK-NR hatte die Fristverlängerung damit begründet, dass zum
gegebenen Zeitpunkt eine Gesetzesvorlage ausgearbeitet werde, die auch die Stellung
von verbeiständeten Personen nahestehender Personen regeln werde. Die Kommission
wolle diese Gesetzesvorlage abwarten, bevor sie sich einem eigenen Erlassentwurf in
Erfüllung der beiden parlamentarischen Initiativen widme. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 24.06.2021
MARLÈNE GERBER

1) AB NR, 2022, S. 1005
2) AB SR, 1981, S. 126 ff.; AB SR, 1981, S. 154 ff.; AB SR, 1981, S. 56 ff.; AB SR, 1981, S. 76 ff.; NZZ, 29.1.81; Presse vom 18.2., 12.3.,
13.3., 19.3. und 20.3.81; SGB, 26.3.81
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20) Medienmitteilung RK-NR vom 26.6.17; Medienmitteilung RK-SR vom 26.3.18; Pa.Iv. 16.428; Pa.Iv. 16.429
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